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#ST# Bundesbeschluss
über die Gewährung eines Transferkredites

an die Regierung der Islamischen Republik Pakistan

Die Bundesversammlung

der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 28. Mai 1969,

beschliesst;

Art. l

Der Bundesrat wird ermächtigt, der Regierung der Islamischen Republik
Pakistan einen Transferkredit im Betrag von 22,5 Millionen Franken, mit einer
Laufzeit von 15 Jahren zu einem Zinssatz von 3 Prozent zu gewähren.

Art. 2

Der jährliche Zahlungsbedarf ist im Voranschlag einzustellen.

Art. 3

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich und tritt sofort in Kraft.
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